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Als Privatkunde nutzen Sie bestenfalls in 
jedem Jahr nach § 35a Einkommensteuer
gesetz (EStG) die Gelegenheit, bei der 
BeaufragungeinesLandschafs-undGar-
tenbaubetriebs Ihre Steuerlast mit einem 
Steuerbonus zu mindern. In folgenden 
Bereichen können Sie von einer Steuerer
mäßigungprofitieren:

Haushaltsnahe Dienstleistungen wie zum 
BeispielGartenpflegeoderReinigungsleis
tungen (inklusive der an das eigene Grund
stückangrenzendenöffentlichenFlächen
wie z. B. Gehwege) werden mit einer Steuer
ermäßigung um bis zu 4.000 € gefördert  
(§ 35a Abs. 2 Satz 1 EStG).

AufArbeitskosten(Lohn-,Maschinen-und
Fahrtkosten)fürhandwerklicheTätigkeiten
wie zum Beispiel Garten und Wegebauar 
beiten,diederErhaltung,Modernisierung
undRenovierungdienen,könnenSiemit
einer zusätzlichen Steuerermäßigung von 
20 % aus maximal 6.000,00 € – also weitere 
1.200,00 € (§ 35a Abs. 3 EStG) rechnen.
WennSieineinemAufragsowohlhaus-
haltsnahe Dienstleistungen als auch hand
werklicheTätigkeitenabarbeitenlassen,
sollten Sie die Arbeitskosten für haushalts
nahe Dienstleistung und handwerkliche 
Tätigkeitgetrenntausweisenlassen,damit
Sie diese steuerlich geltend machen kön
nen.DennfüreineRechnungkannnurein
Steuervorteil (haushaltsnahe Dienstleistung 
oderhandwerklicheTätigkeit)inAbzugge
bracht werden.

Beispiel 1: Gartenpflege 

Unterstützung haushaltsnaher Dienstleis 
tungenseit1.Januar2009:Sielassenvon
IhremLandschafsgärtnerIhrenGarten
pflegen.SeineLeistungfürGehölzschnitt,
PflegederPflanzflächenundRasenpflege
beinhaltet nur Arbeitskosten.

Erberechnetnetto1.980,00€;zzgl.der
gesetzlichenMehrwertsteuervon19% 
beträgtdieRechnungssumme2.356,20€.
Der 20 %ige Steuervorteil entspricht  
471,24 €, der Ihre Einkommensteuer in 
dieser Höhe mindert.

Arbeitskosten1.980,00€
+19%MwSt.366,20€

Summebrutto2.356,20€
20 % Steuerbonus                       471,24 €

WenndieArbeitskosten(Lohnkostenein-
schließlich Umsatzsteuer, Anfahrtskosten 
und ausnahmsweise Kosten für Neben 
leistungen wie Streugut beim Winter 
dienstundAbtransportdesGrünschnitts)
20.000,00 € betragen, können Sie den 
gesamten Bonus von 4.000 € nutzen.
EinewichtigeVoraussetzungist,dassdie
steuerbegünstigtenDienstleistungenim
Haushalt des Steuersparers erbracht werden 
müssen und Sie die Steuerermäßigung nur 
erhalten, wenn Sie auch Einkommensteuer 
bezahlen müssen.

Arbeitskosten 
inkl.MwSt.20.000,00€
Maximaler Steuerbonus           4.000,00 €

Beispiel 2: Gartenumgestaltung / 
Gartenneugestaltung

DererhöhteBonusseit1.Januar2009:
IhrLandschafsgärtnerrenoviert,moderni-
siert oder gestaltet Ihren Garten neu und 
berechnetIhnennetto8.000€.DerAnteil
der anrechenbaren Arbeitskosten beträgt im 
Beispiel 5.000 €. Zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuerergebensich5.950€. 
20 Prozent Steuerermäßigung entsprechen 
1.190 €, die Sie steuermindernd geltend 
machen können.

Rechnungsbetrag8.000,00€
anrechenbare  
Arbeitskosten                           5.000,00 €
+19%MwSt.950,00€

Summebrutto5.950,00€
20 % Steuerbonus                    1.190,00 €

MaximalkönnenSiehierfür6.000€Ar
beitskosten einschließlich der gesetzlichen 
MehrwertsteuereineSteuerermäßigung
von 20 % geltend machen – zuzüglich zum 

Nutzen Sie die Gelegenheit, 
bei der Beauf  ragung eines 
Landschafs- und Gar-
tenbaubetriebs Ihre Steuer-
last mit einem Steuerbonus 
zu mindern
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SteuervorteilGartenpflege.Siehabenalso
dieMöglichkeit,biszu5.200€Steuerer-
mäßigunggeltendzumachen:sowohl 
4.000€fürdieGartenpflegealsauch 
1.200€fürdieErhaltung,Renovierung, 
ModernisierungundNeuanlageeines 
Gartens im bereits bestehenden Haushalt.

Die Steuerermäßigungen können nur im 
JahrderLeistungserbringungundZahlung
beansprucht werden. Sprechen Sie Ihren 
LandschafsgärtneraufdiesesSteuerspar-
modell an.

AchtenSiebitteauffolgendePunkte,da-
mit Sie den Steuerbonus in vollem Umfang 
nutzenkönnen:

•   EswerdennurdetaillierteFirmenrech-
nungen anerkannt.

•   InderRechnungsinddieArbeitskosten
getrennt auszuweisen.

•   FürdieNutzungderFörderbeträge
müssen die Arbeiten und die Zahlung im 
gleichen Jahr angefallen bzw. geleistet 
worden sein.

•   RechnungsbeträgemüssenperBank-
überweisungaufeinFirmenkontodes
Garten-undLandschafsbau-Unterneh-
mens bezahlt werden.

•   Barzahlungen werden nicht anerkannt. 
Eine Barzahlung wird selbst dann nicht 
vonderFinanzverwaltungalssteuermin
derndanerkannt,wennderLandschafs
gärtner den Geldeingang und dessen 
ordnungsgemäßeVersteuerungbestätigt.

•   Die Dienstleistung muss im Haushalt des 
Steuersparers erbracht werden, und der 
Haushalt muss sich in Deutschland be
finden.

•   EineSteuerermäßigungdurchdieFinanz
behörden kann nur erfolgen, wenn Sie 
einkommensteuerpflichtigsindundSieim
RechnungsjahreinenEinkommensteuer
betragzuzahlenhätten,dersichmin
destens in Höhe der Steuerermäßigung 
befindet.

Steuerermäßigungen können nur im Jahr der 
Zahlung beansprucht werden. Die Entschei
dung über die Anerkennung der Steuerermä
ßigungliegtausschließlichbeidenFinanz
behörden.

WiralsMitgliedsbetriebeinesLandesver
bandes des Bundesverbandes Garten, 
Landschafs-undSportplatzbaue.V.kennen
die Punkte, die zu beachten sind, damit Sie 
auch tatsächlich den Steuervorteil nutzen 
können.FragenSieunsgerne!

Die Steuerermäßigungen 
können nur im Jahr der Leis-
tungserbringung und Zahlung 
beansprucht werden
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Ihre Experten für Garten & Landschaft
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